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Schulordnung
Bremer Zentrum für Pflegebildung gGmbH


Das Bildungszentrum – nachfolgend Schule genannt –hat die Aufgabe, qualifiziertes Pflegepersonal auszubilden. Sie vermitteln gemeinsam mit der Geschäftsführung Pflege/Pflegedienstleitung des jeweiligen Trägers der praktischen Ausbildung eine umfassende Ausbildung in Theorie und Praxis. Dies setzt eine verständige und eigenverantwortliche Mitarbeit aller Auszubildenden voraus. 

Die Schule bietet allen Auszubildenden Schutz vor Rassismus, Antisemitismus, Gewalt und Diskriminierung in jeder Form. In diesem Zusammenhang wird in unserer Schule die verdeckte oder offene Zurschaustellung aller Symbole extremistischer Gesinnung nicht toleriert. Dazu zählen insbesondere die in den extremistischen Szenen verwendeten Bekleidungsmarken und Dresscodes, handschriftliche Verwendungen, Logos, Ton-/Bildträger, Handyklingeltöne und Internetseiten.

1. Trägerschaft und Schulleitung, KurssprecherIn

1.1 Träger der schulischen Ausbildungsstätte ist die:

Bremer Zentrum für Pflegebildung gGmbH (DIAKO Ev. Diakonie-Krankenhaus gGmbH, Rotes Kreuz Krankenhaus gGmbH, St.Joseph-Stift GmbH, Caritas Verband Bremen e.V., Bremische Schwesternschaft vom Roten Kreuz e.V., Diakonisches Werk Bremen e.V.)

1.2 Die Gesamtverantwortung für die Organisation und Koordination des theoretischen und praktischen Unterrichts und der praktischen Ausbildung trägt die Schule. Die Schule unterstützt die praktische Ausbildung durch Praxisbegleitung.

1.3 Neben den hauptamtlichen LehrerInnen unterrichten nebenberufliche und nebenamtlich tätige ÄrztInnen und andere DozentInnen. 

1.4 Jeder Lehrgang wählt eine/n KurssprecherIn und eine/n stellvertretende/n KursprecherIn. Der/die KurssprecherIn soll AnsprechpartnerIn für die Schulleitung und alle DozentInnen hinsichtlich des von ihm vertretenen Kurses sein und bei Differenzen zwischen KursteilnehmerInnen und der Schulleitung sowie den DozentInnen jederzeit vermittelnd tätig werden. 

1.5 Die Rechte und Pflichten der Schülervertretung bleiben hiervon unberührt. 

2. Ausbildungsverhältnis

2.1 Nach Abschluss des Ausbildungsvertrages sind für die arbeitsrechtliche Stellung der Auszubildenden die jeweiligen tariflichen Bestimmungen des Trägers der praktischen Ausbildung bzw. des BZPB maßgebend.  

2.2 [bookmark: _Hlk129607258]Die theoretische und praktische Ausbildung und die Durchführung der Prüfungen richten sich nach den Lehrplänen auf der Grundlage des Pflegeberufegesetzes (PflBG) oder des Bremischen Gesetzes über die generalistisch ausgerichtete Gesundheits- und Krankenpflegehilfe sowie den jeweiligen Verordnungen über die Ausbildung und Prüfung. 

2.3 Für die Dauer der Ausbildung sind die Schulleitung und die Geschäftsführung Pflege/Pflegedienstleitung des Krankenhauses oder der ambulanten/stationären Pflegeeinrichtung, mit dem die Schule verbunden ist, Vorgesetzte der Auszubildenden. 

2.4 Die ersten 6 Monate gelten in der Ausbildung zur Pflegefachfrau / Pflegefachmann als Probezeit. In der Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegehilfe gelten die ersten 4 Monate als Probezeit Die Kündigungsfristen ergeben sich aus dem Ausbildungsvertrag. 


2.5 Für jede Auszubildenden ist die Teilnahme an allen Ausbildungsveranstaltungen Pflicht. Sie ist Voraussetzung für eine umfassende und erfolgreiche Ausbildung. Jede Verhinderung der Teilnahme durch Krankheit oder aus anderen wichtigen Gründen ist der Schule, auch im Hinblick auf die Fehlzeitenregelung unverzüglich unter Angabe der Gründe mitzuteilen. Diese Mitteilung hat in Zeiten der theoretischen Ausbildung in jedem Fall vor Unterrichtsbeginn, während eines Praxiseinsatzes vor Dienstbeginn zu erfolgen. 
Die Auszubildenden melden sich rechtzeitig vor Dienstbeginn telefonisch am jeweiligen Einsatzort krank, bzw. geben dort ihre Fehlzeit an. Per Mail wird vom Auszubildenden auch der jeweilige Träger der praktischen Ausbildung sowie das Sekretariat des Bremer Zentrums für Pflegebildung verständigt. Ist eine Meldung per Mail nicht möglich, so muss telefonisch Kontakt aufgenommen werden.
Unbeschadet dieser Mitteilung ist spätestens am 4. Krankheitstag eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorzulegen. Unentschuldigtes Fernbleiben von der theoretischen und praktischen Ausbildung gefährdet den Erfolg der Ausbildung und stellt einen Verstoß gegen den Ausbildungsvertrag dar, wenn es von der/dem Auszubildende/n schuldhaft zu vertreten ist. 
Ist die Dauer des Entschuldigungsgrundes „Krankheit“ noch nicht bekannt, so hat der/die Auszubildende das Fernbleiben von der Ausbildung bis auf Weiteres mitzuteilen. Die Information bzgl. der Dauer des Fernbleibens ist unverzüglich nach Bekanntwerden mitzuteilen. Dies gilt sowohl für die weitere Krankmeldung als auch für ein eventuelles „Gesundmelden“.
Sonderregelungen, welche der Träger der praktischen Ausbildung mit den Auszubildenden vereinbart hat, sind über diese Regelung hinaus einzuhalten.
Kommen Auszubildende mehr als 15 Minuten zu einer Unterrichtsstunde zu spät, entsteht eine Fehlzeit von 45 Minuten.
Wird eine Verspätung nicht im Sekretariat gemeldet, so handelt es sich um eine unentschuldigte Fehlzeit.
Treten bei Auszubildenden immer wieder Unpünktlichkeiten auf, kann in Rücksprache mit Kursleitung und Schulleitung bereits ab der ersten Minute Verspätung eine Fehlzeit von 45 Minuten dokumentiert werden. Dies muss den Auszubildenden jedoch im Vorfeld bekannt gegeben werden.

2.6 Die Schule hat aufgrund der Dokumentation der theoretischen und praktischen Fehlzeiten in easySoft® eine Gesamtübersicht über die Fehlzeiten des jeweiligen Auszubildenden. Die Kursleitung nimmt bei hohen Fehlzeiten, die ein fristgerechtes Beenden der Ausbildung unwahrscheinlich machen, Kontakt zu den jeweiligen Ansprechpartner*innen der Träger der praktischen Ausbildung auf (gilt für Auszubildende Pflegefachfrau/-mann). Bei den Auszubildenden der GKPH informiert die Schule die Auszubildenden. 

2.7 Auszubildenden Pflegefachfrau/-mann: „Abgabe des Originals der kompletten Anlage 3 an Arbeitgeber:in/Zentrale Praxisanleitung bis spätestens zum 5. Werktag nach Ende der Einsatzzeit (von dort Weiterleitung an Kursleitung/Schule). Auszubildender fertigt Kopie an, die im Praxisordner verbleibt.“
Das trifft für Anlage 3 (Abschlussbeurteilung) und für Anlage 14 (Dokumentation der Praxisanleitungsstunden) zu.
Auszubildende GKPH: Abgabe der Praxisbeurteilung und der Stundennachweise bis spätestens zum 5. Werktag nach Ende der Einsatzzeit in der Schule.

2.8 	Werden von den Auszubildenden die Fehlzeiten von bis zu 10 Prozent der Stunden des Unterrichts und/oder bis zu 10 Prozent der Stunden der praktischen Ausbildung überschritten, wird die Zulassung zum Examen in Frage gestellt. 


3. Theoretische Ausbildung

3.1 Das Unterrichtssystem (Blockunterricht) unterliegt der Organisation und den praktischen Gegebenheiten der Schule und wird von der Schulleitung festgelegt. 

3.2 Eine Unterrichtsstunde (45 Minuten) entspricht einer Arbeitsstunde. 

3.3 Die Lehrbücher für die Ausbildung können von der Schule leihweise per online-Zugang digital zur Verfügung gestellt werden. 

3.4 Im Rahmen von praktischen Unterrichtseinheiten werden Methoden des simulationsbasierten Lernens angewendet. Hierzu werden Audio- und Video-Aufnahmen gemacht, die ausschließlich Unterrichtszwecken dienen. Die Schule stellt sicher, dass diese darüber hinaus nicht verwendet oder veröffentlicht werden. Die Auszubildenden bringen sich aktiv in die Anwendung dieser Methode ein.

3.5   Unterrichte können auch in Form von E-Learning stattfinden. Hier liegt es in der Verantwortung des/der einzelnen Auszubildenden die Lerninhalte gewissenhaft zu erarbeiten. Müssen Arbeitsergebnisse online eingereicht werden, so muss dies innerhalb der vorgegebenen Fristen geschehen. Erfolgt dies nicht, so werden hierfür Fehlzeiten berechnet. 




4. Praktische Ausbildung

4.1 Die praktische Ausbildung wird nach dem von der Schule aufgestellten Ausbildungsplan durchgeführt. Sie erfolgt in dem mit der Schule verbundenen Krankenhäusern und/oder stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen bzw. anderen Einsatzorten. Der Einsatz im Einzelnen wird von der Schule im Einvernehmen mit der jeweiligen Verantwortlichen festgelegt.

4.2	Die praktische Ausbildung im jeweiligen Ausbildungsbereich wird von:
Gesundheits- und KrankenpflegerInnen / AltenpflegerInnen / weitergebildeten PraxisanleiterInnen / qualifizierten Fachkräften durchgeführt.

4.3	Die Ableistung der Nachtdienste wird nach § 1 Abs. 6 der Ausbildungs- und Prüfungsverord-nung (mindestens 80, höchstens 120 Stunden der praktischen Ausbildung) unter Berücksichtigung des jeweils geltenden Ausbildungsplanes geregelt. 

4.4 Die Leistungen der KursteilnehmerInnen während der praktischen Ausbildung werden von den in 4.2 an der praktischen Ausbildung beteiligten Personen beurteilt und mit den Auszubildenden besprochen. Der Beurteilungsbogen wird von ihr/ihm zusammen mit den anderen an der Ausbildung beteiligten Personen unterschrieben. Die/der Auszubildende hat die Möglichkeit, eine Gegendarstellung zur Beurteilung abzugeben, die mit ihr/ihm zu erörtern ist. 
4.5	Während der praktischen Einsätze erfolgen Praxisbegleitungen durch die Lehrer*innen des 	BZPB. Die Termine werden von der jeweiligen Lehrkraft vereinbart. Falls der/die
        Auszubildende den Termin nicht wahrnehmen kann, muss er/sie dies unverzüglich der 
        Lehrkraft mitteilen und einen neuen Termin vereinbaren. Sollte dies nicht erfolgen kann/wird
        es arbeitsrechtliche Konsequenzen haben.
4.6	Die Schutzkleidung wird kostenlos zur Verfügung gestellt. 


5. Lernzielkontrollen

5.1 Während der gesamten Ausbildung finden schriftliche, mündliche und praktische Lernzielkontrollen statt, an denen der/die Auszubildende teilzunehmen hat. 

Die Lernzielkontrollen können Leistungsnachweise in Form von Klausuren, Berichten, Referaten und praktischen Demonstrationen sein. Soweit diese bewertet werden, sind sie mindestens eine Woche im Voraus anzukündigen. 

5.2 Grundsätzlich werden die Lernzielkontrollen nachgeholt.
Um einen neuen Termin für die Lernzielkontrolle bemüht sich der/die Auszubildende spätestens am ersten Tag nach dem Fehlen durch Kontaktaufnahme mit Kursleitung, PrüferIn bzw. Sekretariat.

5.3 Bei der Weigerung an einer der in 5.1 genannten Lernzielkontrollen teilzunehmen oder eine der dort genannten Arbeiten abzugeben, wird die betreffende Lernzielkontrolle mit der Note “ungenügend” bewertet. Die gleiche Bewertung erfolgt, wenn sich ein/e Kursteilnehmer/in aus Gründen, die er/sie schuldhaft zu vertreten hat, einer Beurteilung entzieht. 

5.4 Bedient sich ein*e Auszubildende*r zur Erbringung einer Prüfungsleistung unerlaubter Hilfe, so begeht er/sie eine Täuschungshandlung. 

Daher gilt als Täuschungsversuch oder Täuschung z. B.:

· Abschreiben
· Verwenden von Spickzetteln
· Vorsagen lassen
· Heimliches Nachlesen von Unterrichtsmaterialien
· Benutzen nicht erlaubter Wörterbücher
· Fremde Unterstützung bei der Anfertigung von Referaten oder Hausarbeiten
· Kopieren von Arbeiten aus dem Internet, Nutzung von ChatGPT oder MyAI und weitere Dienste
Bei einer Täuschung während einer Prüfung wird die Lehrkraft eine der folgenden Maßnahmen ergreifen:
· Ermahnung oder Androhung weiterer Maßnahmen;
· Beendigung der schriftlichen Arbeit mit der Note „ungenügend“ 
Im Falle von Plagiaten gelten die folgenden Maßnahmen:
· Werden Vollplagiate nachgewiesen, so wird die Aufgabe/Arbeit sowohl im inhaltlichen wie auch im formalen Bereich als ungenügend bewertet. Zudem werden disziplinarische Maßnahmen eingeleitet.
· Werden vorsätzlich oder versehentlich einzelne Textpassagen oder Werkstücke ganz, in Versatzstücken oder umformuliert übernommen, ohne dass diese mit der entsprechenden Quellenangabe versehen werden (Teil-, resp.verdeckte Plagiate), so wird die Fehlleistung unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit, auch wenn die Quelle erwähnt wird, mit einem Notenabzug sanktioniert. 
Bzgl. des Schriftlichen Examens gilt die Regelung aus dem Bremer Handbuch.
6. Verhalten während der Ausbildung

6.1 Aus dem Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme folgt, dass Störungen und andere Beeinträchtigungen des Unterrichts zu unterlassen sind. Im Unterricht und während schulischer Veranstaltungen sind Mobiltelefone auszuschalten. Die iPADs werden geschlossen, sobald eine Lehrkraft darum bittet.

6.2 Die Auszubildenden haben zu allen Ausbildungsveranstaltungen pünktlich zu erscheinen.

6.3 Die Entnahme von Gegenständen aus der Schule und den Einsatzbereichen, insbesondere die Entnahme und der Verbrauch von Medikamenten und medizinischen Artikeln zu privaten Zwecken sind ausdrücklich verboten.

6.4 Der Genuss von Alkohol und anderen Drogen ist während der Unterrichts- und Dienstzeiten einschließlich der Pausen verboten. Das Rauchen ist in dem gesamten Schulgebäude und auf den dazugehörigen Außenflächen (Terrasse und Parkplatz) verboten! 

6.5 Die Hausordnungen in der Schule und den Einsatzbereichen sind zu beachten. 

6.6 Für grob fahrlässig und vorsätzlich hervorgerufene Sachschäden in den Wohn-, Schul- oder Einsatzbereichen ist im Rahmen der geltenden Bestimmungen Ersatz zu leisten. Eigene Elektrogeräte, wie z.B. Kaffeemaschinen, Toaster, etc. dürfen nicht in den Schulräumen/Aufenthaltsräumen verwendet werden.

7.	Schweigepflicht / Datenschutz

In allen dienstlichen Angelegenheiten unterliegen die KursteilnehmerInnen der gesetzlichen Schweigepflicht nach § 203 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit Abs. 3 Satz 1 des Strafgesetzbuches. Zusätzlich ist über Betriebsgeheimnisse Stillschweigen zu wahren.

Es wird auf die entsprechenden, von den Auszubildenden unterschriebenen Formblätter verwiesen. 

8. Urlaub

Der Urlaub wird unter Berücksichtigung des geltenden Ausbildungsplanes grundsätzlich geschlossen für alle Auszubildenden gewährt. In begründeten Einzelfällen (Entscheidung des Arbeitgebers bzw.  der Schulleitung) kann auf Antrag eine Veränderung überprüft werden. 
1. Hierzu muss der Antrag 6 Monate vor dem geplanten Urlaub gestellt werden. Es erfolgt eine Einzelfallprüfung und Entscheidung durch den Arbeitgeber, in Absprache mit der Schulleitung und der AG-Praxis. Der Urlaub kann nicht in der Theorie genommen werden.
2. Aufgrund von Familienangelegenheiten können einzelne Urlaubstage verlegt werden. Dieses muss so früh wie möglich angezeigt und mit der Schulleitung und der AG Praxis besprochen werden. Auch hier erfolgt eine Einzelfallentscheidung. 

9. Gesundheitliche Betreuung

Jede/r Auszubildende/r ist zur Vermeidung gesundheitlicher Schäden zur Teilnahme an allen erforderlichen Untersuchungen verpflichtet. Die Teilnahme an angebotenen Impfungen wird dringend empfohlen. 

10.  Ausbildungsakte

Die Schulleitung führt während des Lehrganges eine Ausbildungsakte. In diese Ausbildungsakte werden aufgenommen

· Nachweise und Aufzeichnungen des Pflegeberufegesetzes und Bremischen Gesetzes über die generalistisch ausgerichtete Gesundheits- und Krankenpflege-hilfe

· Aufzeichnungen über die Lernzielkontrollen sowie die Beurteilungen aus der praktischen Ausbildung gemäß der jeweiligen der Ausbildungs-und Prüfungsverordnung.

· Ärztliche Bescheinigungen gem. §§ 32, 33, 34 und 35 des Jugendarbeitsschutzgesetzes,

· Gesprächsvermerke und Schriftwechsel, die im Zusammenhang mit der Ausbildung anfallen,

· Aufzeichnungen bei Verstößen gegen die Ausbildung regelnde Bestimmungen.

11. Schulordnung 

Dem/r Auszubildenden ist ein Exemplar der Schulordnung gegen eine schriftliche Empfangsbestätigung auszuhändigen.
Bei Minderjährigen ist eine gesetzliche Bestätigung der gesetzlichen Vertreter erforderlich. 
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